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Diskussionsentwurf für eine Verordnung über den Einsatz von Mit-
arbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsbeauftragte und 
Compliance-Beauftragte (WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung – 
WpHGMaAnzV) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dieser Sache danken wir Ihnen verbindlich für die Möglichkeit, zum vorliegen-
den Diskussionsentwurf einer WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung 
(WpHGMaAnzV) für den Bundesverband der Wertpapierfirmen an den deutschen 
Wertpapierbörsen Stellung zu nehmen. Aus unserer Sicht ist zum Verordnungs-
entwurf Folgendes anzumerken: 

1. Hinsichtlich der Vermutungsregel gemäß § 4 Satz 4 WpHGMaAnzV-E 
erscheint es materiell völlig ausreichend, die erforderliche Sachkunde 
dem Grunde nach bereits dann anzunehmen, wenn der betreffende 
Mitarbeiter seit drei Jahren, also seit dem 1. Januar 2008, ununterbro-
chen in dem betreffenden Bereich tätig ist. 

2. Weiterhin sollte die genannte Vermutungsregel unter einen Baga-
tellvorbehalt gestellt werden und auch dann zur Anwendung kom-
men, wenn der betreffende Mitarbeiter in den letzten Jahren wei-
testgehend ununterbrochen in dem betreffenden Bereich tätig ge-
wesen ist. 

3. Soweit die generelle Übertragung der „Verantwortlichkeit“ des Wert-
papierdienstleistungsunternehmens gemäß § 11 WpHGMaAnzV-E für 
die in die Datenbank der Bundesanstalt eingestellten Daten auch die 
Pflicht umfassen soll, „diese Daten laufend auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu prüfen“, fehlt es an einer hinreichend bestimmten ge-
setzlichen Rechtsgrundlage, so dass die genannte Regelung dem 
Vorbehalt des Gesetzes bzw. dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
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nicht entsprechen dürfte. – Nicht ausreichend dürfte insoweit die 
Ermächtigungsvorschrift des § 34d Abs. 6 Satz 2 des Regierungsent-
wurfs des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes sein, 
die eine Verantwortlichkeit des Instituts für die „Aktualität dieser Ein-
träge“ begründet. Nach dieser Vorschrift ist das Institut lediglich 
gehalten, der Bundesanstalt eintretende Änderungen oder neue Sach-
verhalte anzuzeigen. Die deutlich weitergehende Pflicht, die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Datenbank der Bundesanstalt hinge-
gen laufend zu prüfen, geht hiermit nicht einher und würde damit 
qua bloßer Rechtsverordnung neu begründet. – Auch ansonsten er-
scheint der sowohl im Gesetz als auch in der Verordnung gewählte 
Terminus der „Verantwortlichkeit“ viel zu generalklauselartig, da er 
insbesondere nicht erkennen lässt, welche Rechtsfolgen in diesem 
Zusammenhang ausgelöst sein bzw. werden könnten. Der bloße ge-
setzgeberische Wille, den Instituten generell Komplementärtätigkei-
ten der staatlichen aufsichtsrechtlichen Überwachung zuzuweisen, 
bräuchte eine materielle, wenn nicht gar verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung, die vorliegend nicht erkennbar ist und sich auch aus 
der Begründung von Gesetz und Verordnung nicht erschließt.   

Gegen eine Veröffentlichung unsere Stellungnahme bestehen keine Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hans Mewes 
Justiziar 


